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I.
Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der
Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 EUR, ersatzweise
Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,

a) gegenüber Verbrauchern die nachfolgende oder inhaltsgleiche Klausel in ihren
Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Zusammenhang mit dem Abschluss von
Zeitungsabonnements zu verwenden und/oder sich auf diese Klausel zu berufen:

„Die  Kündigung  ist  in  Textform  (z.  B.  per  E-Mail  oder  Fax)  an  die
betreuende Stelle auszusprechen.“

b) im Rahmen geschäftlicher Handlungen gegenüber Verbrauchern auf der Webseite
www.leserservice.de, die den Abschluss von Verträgen zur Begründung von
entgeltlichen Dauerschuldverhältnissen (hier: Zeitschriftenabonnements) auf
elektronischem Wege ermöglicht, keine unmittelbar und leicht zugänglichen
Schaltfläche für die Kündigung vorzuhalten, wenn dies geschieht, wie folgt:
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c) im Rahmen geschäftlicher Handlungen gegenüber Verbrauchern den
Abschluss von Verträgen zur Begründung von entgeltlichen
Dauerschuldverhältnissen (hier: Zeitschriftenabonnements) auf
elektronischem Wege zu ermöglichen (hier: über die Webseite
www.leserservice.de) und dabei auf der Webseite keine Bestätigungsseite
bei der Vertragskündigung vorzuhalten und/oder vorhalten zu lassen, die es
Verbrauchern ermöglicht, im Falle einer außerordentlichen Kündigung
Angaben zum Kündigungsgrund zu machen, wenn dies im Rahmen eines
Auswahlmenüs ohne die Möglichkeit einer Freitexteingabe geschieht, wie
folgt:




